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ERL�UTERUNGEN

I. Allgemeines

1Die Polizei bildet in Baden-W�rttemberg insofern eine Einheit, als das Poli-
zeigesetz f�r bestimmte Verwaltungsbehçrden (die Polizeibehçrden) und f�r
die Organisationseinheiten des Polizeivollzugsdienstes (die Polizeidienst-
stellen) einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen schafft. Alle Vorschriften,
die der Polizei Aufgaben zuweisen und Befugnisse verleihen, gelten grund-
s�tzlich gleichermaßen f�r Polizeibehçrden und f�r den Polizeivollzugs-
dienst. Zwar wurden seit dem �nderungsgesetz vom 22.10.1991 (GBl.
S. 625) zahlreiche Befugnisnormen neu ins Polizeigesetz aufgenommen,
aus denen heraus ausschließlich der Polizeivollzugsdienst erm�chtigt ist
(s. §§ 21 bis 25). Dennoch gibt es f�r beide Teile den gemeinsamen Auftrag
der Abwehr von Gefahren f�r die çffentlichen Sicherheit oder Ordnung,
wobei das Gesetz ihnen im Einzelnen unterschiedliche Funktionen zuweist.
Um diesen gerecht zu werden, beruht das Gesetz auf dem Grundsatz der
organisatorischen Trennung von Polizeibehçrden und Polizeivollzugs-
dienst. Sie ermçglicht eine taktisch und technisch zweckm�ßige vertikale
Durchgliederung des Vollzugsdienstes und entlastet zugleich die Polizei-
behçrden von den zahlreichen Einzelgesch�ften, die mit der innerdienst-
lichen, technischen und organisatorischen Leitung des Vollzugsdienstes
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verkn�pft sind. Der f�r die Polizeibehçrden erforderliche Einfluss auf die
Polizeidienststellen ist dadurch gew�hrleistet, dass die allgemeinen Polizei-
behçrden, mçgen sie staatlich oder kommunal sein, gegen�ber dem Voll-
zugsdienst zu fachlichen Weisungen erm�chtigt werden. Zwar wurden die
Landespolizeidirektionen (mit Ausnahme der Landespolizeidirektion Stutt-
gart II) mit dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz vom 01.07.2004 (GBl.
S. 469) in die Regierungspr�sidien integriert, und insoweit hat man auf die-
ser Ebene die organisatorische Trennung zwischen Polizeibehçrden und
Polizeivollzugsdienst aufgegeben. Dieser Lçsung war freilich nur eine kurze
Lebensdauer vergçnnt. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Polizeistruktur-
reform vom 23.07.2013 (GBl. S. 244) wurden die Landespolizeidirektionen
wieder aus der Organisation der Regierungspr�sidien herausgenommen (s.
Ausf�hrungen unter Rdnr. 1 ff. zu § 70 Abs. 1) und aufgelçst.

2 Eine organisatorische Vereinigung von Polizeibehçrde und Polizeivoll-
zugsdienst in großen St�dten gibt es seit 1973 nicht mehr. Das �nderungs-
gesetz v. 22.10.1991 (GBl. S. 625) hat nun auch die theoretische Mçglichkeit
einer solchen Organisation abgeschafft.

3 Die Polizeidienststellen der anderen L�nder, die Gefahrenabwehrbehçr-
den des Bundes (vgl. Rdnr. 8), die Vollzugsorgane des Bundes (vgl. Rdnrn. 9
bis 16), die Organe der Bundeswehr mit polizeilichen Befugnissen (vgl.
Rdnr. 17) und die Einzelpersonen mit polizeilichen Befugnissen (vgl.
Rdnr. 18) gehçren nicht zur Organisation der Polizei i. S. des § 59. Sie kçn-
nen ihre Maßnahmen nur dann auf die Vorschriften des PolG st�tzen, wenn
dies ausdr�cklich bestimmt ist. Die gemeindlichen Vollzugsbediensteten
sind Angehçrige der Gemeinden als Ortspolizeibehçrden (§ 80).

II. Einzelerl�uterungen

4 Polizeibehçrden i. S. des baden-w�rttembergischen Landesrechts sind die
Verwaltungsbehçrden, die das Gesetz ausdr�cklich so bezeichnet (§§ 61
Abs. 1 und 62 Abs. 1 bis 4) oder denen das Gesetz ausdr�cklich polizeiliche
Aufgaben und Befugnisse zuweist (z. B. § 139 b Abs. 1 Satz 2 GewO; str., vgl.
Rdnr. 2 ff. zu § 61). Sie gliedern sich in die allgemeinen (§§ 61 Abs. 1 und
62) und die besonderen (§ 61 Abs. 2) Polizeibehçrden. Nicht hierher gehç-
ren die Dienststellen des Polizeivollzugsdienstes (§ 59 Nr. 2). In Bund und
L�ndern ist die Terminologie uneinheitlich, ja verwirrend (D/W/V/M,
S. 48 ff.). In den meisten L�ndern und im Bund bedeutet „Polizei“ nur
noch die Vollzugspolizei (D/W/V/M, aaO). Insbesondere bei der Anwendung
bundesrechtlicher Vorschriften ist dies zu beachten (vgl. z. B. § 44 Abs. 2
StVO und das gesamte Straf-, Strafverfahrens- und Ordnungswidrigkeiten-
recht).
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5Der Polizeivollzugsdienst umfasst die staatlichen Polizeidienststellen
(§ 70). Nicht zum Polizeivollzugsdienst gehçren die gemeindlichen Voll-
zugsbediensteten (§ 80), da sie lediglich im Rahmen ihrer auf den Gemein-
debereich beschr�nkten Aufgaben die Stellung von Polizeibeamten haben.
Sie sind aber bei der Erledigung ihrer polizeilichen Dienstverrichtungen
den Polizeibeamten gleichgestellt (§ 80 Abs. 2).

6Der Freiwillige Polizeidienst ist nach § 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes �ber
den Freiwilligen Polizeidienst – FPolDG – v. 18.06.1963 (GBl. S. 75) i. d. F.
v. 12.04.1985 (GBl. S. 129), zuletzt ge�ndert durch Art. 14 des Polizeireform-
strukturgesetzes vom 23.07.2013 (GBl. S. 244) ein Teil des Polizeivollzugs-
dienstes. Er umfasst die Personen, die sich freiwillig f�r die Wahrnehmung
von Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes zur Verf�gung gestellt haben,
ohne Polizeibeamte zu sein, und die zur Erf�llung ihrer Aufgaben verpflich-
tet worden sind. Der Freiwillige Polizeidienst verst�rkt, soweit er aufgeru-
fen wird, den çrtlichen Polizeivollzugsdienst. Er soll in der Regel nur einge-
setzt werden
1. zur Sicherung von Geb�uden und Anlagen,
2. zur Sicherung und �berwachung des Straßenverkehrs,
3. zum Streifendienst,
4. zum Kraftfahrdienst, Fernmeldedienst und zu �hnlichen technischen

Diensten.

Auf den freiwilligen Polizeidienst finden die f�r den Polizeivollzugsdienst
geltenden Vorschriften des PolG Anwendung (§ 1 Abs. 4 FPolDG). Der Frei-
willige Polizeidienst wird zur Dienstleistung aufgerufen, wenn die Polizei
die ihr nach § 1 des PolG obliegenden Aufgaben mit den vorhandenen
Beamten des Polizeivollzugsdienstes vor�bergehend nicht erf�llen kann
(§ 5 Abs. 1 FPolDG). Dies ist vor allem an Wochenenden der Fall, an denen
große Sport- und Festveranstaltungen oder der Ausflugsverkehr (z. B. in
Wintersportgebieten) h�ufig einen hohen personellen Einsatz erfordern. Im
Jahr 2007 gab es 1164 Polizeifreiwillige; 1982 waren es noch 2957 Personen.
Die Tendenz ist also r�ckl�ufig.

Die Zust�ndigkeiten f�r Aufstellung und Aufruf des Freiwilligen Polizei-
dienstes ergeben sich aus §§ 3 Abs. 1 und 5 Abs. 2 FPolDG. Die Angehçrigen
des Freiwilligen Polizeidienstes haben bei der Erledigung ihrer polizei-
lichen Dienstverrichtungen Dritten gegen�ber die Stellung von Polizei-
beamten i. S. des Polizeigesetzes (§ 6 Abs. 1 FPolDG). Sie sind keine
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft [VO der LReg �ber die Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft v. 12.02.1996 (GBl. S. 184), zuletzt
ge�ndert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 23.07.2013 (GBl. S. 233, 249)],
kçnnen aber zur Erteilung von Verwarnungen erm�chtigt sein.

7Polizeibeamte sind die Beamten i. S. von § 138 LBG i. V. mit §§ 1 bis 3
LVOPol v. 15.06.1998 (GBl. S. 334). Zum Polizeivollzugsdienst i. S. der
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§§ 59 Nr. 2, 70 und 71 gehçren sie nur, wenn sie einer Polizeidienststelle
angehçren, nicht jedoch, wenn sie in einer Bildungseinrichtung oder in
einer allgemeinen Polizeibehçrde Dienst tun. Rechte und Pflichten der
Beamten werden durch die Aufgaben und Befugnisse ihrer Dienststelle
bestimmt. Die beamtenrechtliche Rechtsstellung des Einzelnen ist zu unter-
scheiden von den Aufgaben und Befugnissen der Polizei im organisatori-
schen Sinn.

III. Gefahrenabwehrbehçrden des Bundes

8 Keine Polizeibehçrden i. S. von Nr. 1 sind Bundesbehçrden, auch wenn zu
deren wesentlichem Aufgabenbereich die Gefahrenabwehr gehçrt (vgl. dazu
Gçtz, § 20, Rdnr. 16; W�rtenberger/Heckmann, Rdnr. 92: Bundesbehçrden
mit Ordnungsaufgaben; D/W/V/M, S. 86: Verwaltungspolizei des Bundes).
Zu den Gefahrenabwehrbehçrden des Bundes gehçren:
a) Die Behçrden der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Sie besteht aus

der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), die ihren
Dienstsitz in Bonn hat. Die bisherigen Wasser- und Schifffahrtsdirektio-
nen sind Außenstellen der GDWS. Die vollzugspolizeilichen Aufgaben
der Schifffahrtspolizei werden durch die Wasserschutzpolizei des Landes
wahrgenommen (vgl. unten Rdnr. 15 und Rdnr. 5 ff. zu § 76).

b)Das Bundesamt f�r G�terverkehr. Seine Aufgaben und Befugnisse erge-
ben sich aus den §§ 11ff. G�terkraftverkehrsG (G�KG).

c) Das Luftfahrt-Bundesamt (Luftfahrtbehçrden im �brigen sind Landes-
behçrden. Die fr�here Bundesanstalt f�r Flugsicherung ist umgewandelt
in die Deutsche Flugsicherung GmbH). Seine Aufgaben und Befugnisse
ergeben sich aus §§ 29ff. LuftVG.

d)Zu den Gefahrenabwehrbehçrden des Bundes werden auch das Kraft-
fahrt-Bundesamt (Gçtz, § 20, Rdnr. 17), das Umweltbundesamt und die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt gez�hlt (vgl. W�rtenberger/Heck-
mann, Rdnr. 92; D/W/V/M; S. 87f.).

e) Dem Bundesamt f�r Verfassungsschutz (BVerfSchG v. 20.12.1990, BGBl. I,
S. 2954, 2970, zuletzt ge�ndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.06.
2013 [BGBl. I, S. 1602]) obliegt vor allem die Aufgabe, Informationen
�ber Bestrebungen zu sammeln und auszuwerten, die gegen die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung bzw. gegen den Bestand oder die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, sowie �ber
geheimdienstliche T�tigkeit f�r eine fremde Macht in der BRD. Zus�tzli-
che Aufgaben sind ihm durch das Terrorismusbek�mpfungsgesetz vom
09.01.2002 (BGBl. I, S. 361) �bertragen worden. Das Amt hat keine poli-
zeilichen Befugnisse. Es hat allerdings die Befugnis, nachrichtendienst-
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liche Mittel anzuwenden und damit auch in die Privatsph�re einzugrei-
fen. �hnliches gilt f�r den Milit�rischen Abschirmdienst und f�r den
Bundesnachrichtendienst.

IV. Vollzugsorgane des Bundes

9Nicht zum Polizeivollzugsdienst i. S. des § 59 Nr. 2 gehçren die Vollzugs-
beamten des Bundes (§ 6 UZwG). Die Bedeutendsten davon sind:
1. die Polizeivollzugsbeamten des Bundes (§ 1 BPolBG);
2. die Beamten des Zollgrenzdienstes (Grenzaufsichtsdienst und Grenzabfer-

tigungsdienst) und des Zollfahndungsdienstes;
3. die Beamten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit

strom- und schifffahrtspolizeilichen Befugnissen;
4. die Beauftragten des Bundesamtes f�r G�terverkehr, soweit sie mit �ber-

wachungsaufgaben nach den §§ 11 bis 13 G�KG betraut sind.

Zu 1. Die Polizeivollzugsbeamten des Bundes
10Zu ihnen gehçren nach § 1 BPolBG i. d. F. v. 03.06.1976 (BGBl. I, S. 1357),

zuletzt ge�ndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15.03.2012 (BGBl. I,
S. 462), die mit polizeilichen Aufgaben betrauten und zur Anwendung
unmittelbaren Zwangs befugten Beamten in der Bundespolizei, im kriminal-
polizeilichen Vollzugsdienst des Bundes und der Inspekteur der Bereit-
schaftspolizeien der L�nder [vgl. im Einzelnen die Aufz�hlung in § 1 der
VO zu § 1 Abs. 1 BPolBG vom 09.07.2003 (BGBl. I, S. 1338, 1585), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 09.10.2008 (BGBl. I, S. 1994) ge�ndert
worden ist] , sowie die Polizeivollzugsbeamten beim Deutschen Bundestag
(s. auch Pioch, S. 92 ff.).

11a) Die Bundespolizei (bis 2005: Bundesgrenzschutz; umbenannt durch G.
v. 21.06.2005, BGBl. I, S. 1818) ist eine Polizei des Bundes und untersteht
dem Bundesinnenministerium (Gesetz �ber die Bundespolizei – Bundes-
polizeigesetz – BPolG vom 19.10.1994 (BGBl. I, S. 2978, 2979), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20.06.2013 (BGBl. I, S. 1602) ge�ndert
worden ist. Durch das zuletzt genannte Gesetz wurde die Organisation
der Bundespolizei ge�ndert. Die Bundespolizei ist nun wie folgt geglie-
dert: Bundespolizeibehçrden sind das Bundespolizeipr�sidium, neun
Bundespolizeidirektionen, sowie die Bundespolizeiakademie. Zur çrtli-
chen und sachlichen Zust�ndigkeit der Bundespolizeibehçrden vgl. die
VO v. 22.02.2008 (BGBl. I, S. 250; zuletzt ge�ndert durch Artikel 1 VO
v. 27.06.2013, BGBl. I, S. 1952).

12Der Bundespolizei obliegen die besonderen Aufgaben nach § 1 BPolG, der
Grenzschutz einschließlich der Gefahrenabwehr im 30-km-Streifen (§ 2),
die bahnpolizeilichen Aufgaben (§ 3), die Luftsicherheit (§ 4), der Schutz
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von Bundesorganen (§ 5), Aufgaben auf See (§ 6) sowie Aufgaben im
Notstands- und Verteidigungsfall (§ 7). Nach § 11 BPolG kann die Bundes-
polizei zur Unterst�tzung der Polizei eines Landes verwandt werden. Vgl.
dazu Gçtz, § 16, Rdnr. 23; W�rtenberger/Heckmann, Rdnr. 80; Fischer/
Hitz/Walter, 1996; Fehn, Zust�ndigkeitsfragen zwischen Bundesgrenz-
schutz und Landespolizei, Die Polizei 2001, 8 ff.; 83ff.; 114ff.; Hecker,
Rechtsfragen der Aufgaben�bertragung an den Bundesgrenzschutz, D�V
1998, 707; Ronellenfitsch, Der BGS als Bahn- und Flugplatzpolizei, Ver-
wArch 90 (1999) 139; Schreiber, DVBl. 1992, 589; ders., NVwZ 1995,
521; Riegel, D�V 1995, 317; Grçpl, DVBl. 1995, 329; Schwabe, NJW 1998,
3698‚ Semerak, Die Polizei 1991, 10; Hetzer, Terrorbek�mpfung jenseits
der Verfassung?, Kriminalistik 2005, 144).
Der Aufgabenbereich „Bahnpolizei“ der Bundespolizei kann sich mit den
Aufgaben der Landespolizei �berschneiden. So kann eine Verkehrsrege-
lung auf schienengleichen Bahn�berg�ngen auch von der Bundespolizei
vorgenommen werden, da die Ordnung des Straßenverkehrs im Bereich
der Bahnanlagen auch dem Eisenbahnbetrieb dient. F�r die Abgrenzung
der sachlichen Zust�ndigkeit von Bundespolizei und Polizei des Landes
kommt es darauf an, in welches Interessengebiet die im Einzelfall getrof-
fene Anordnung f�llt. Ber�hrt eine Anordnung lediglich Interessen des
Eisenbahnbetriebs, die der allgemeinen Obhut der Bundespolizei anver-
traut sind, so gehçren sie zu deren ausschließlicher Zust�ndigkeit. Dage-
gen gehçrt z. B. die Sorge f�r die Gesundheit und Sittlichkeit auch auf
dem Bahngebiet zum Bereich der Landespolizei [vgl. auch Kessow, Bahn-
polizeiliche Aufgaben des Bundesgrenzschutzes, 1997; Ronellenfitsch,
Der Bundesgrenzschutz als Bahn- und Flugplatzpolizei, VerwArch 90
(1999), 568].
Die Zust�ndigkeit der Bundespolizei zur Verfolgung von Straftaten auf
dem Gebiet von Bahnanlagen ist durch § 12 BPolG geregelt, diejenige zur
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in § 13 BPolG.
Zu einer allgemeinen, mit den Landespolizeien konkurrierenden Polizei
darf die Bundespolizei nicht ausgebaut werden (BVerfGE 97, 198).

13 b)Der Bund unterh�lt nach § 1 Bundeskriminalamtgesetz [BKAG v. 07.07.
1997 (BGBl. I S. 1650), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.06.2013
(BGBl. I, S. 1602) ge�ndert worden ist], ein Bundeskriminalamt (BKA) zur
Zusammenarbeit des Bundes und der L�nder in kriminalpolizeilichen
Angelegenheiten. Das BKA ist zun�chst Zentralstelle f�r das polizeiliche
Auskunfts- und Nachrichtenwesen bei der Verh�tung und Verfolgung von
Straftaten mit l�nder�bergreifender, internationaler oder erheblicher
Bedeutung (§ 2 Abs. 1 BKAG). Zugleich ist es nationales Zentralb�ro f�r
die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation („Interpol“, § 3
Abs. 1 BKAG). Ihm obliegt der Dienstverkehr der Polizeien des Bundes
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und der L�nder mit Polizei- und Justizbehçrden anderer Staaten (§ 3
Abs. 2 BKAG) und es ist auch nationale Kontaktstelle nach Artikel 6 und
11 des Ratsbeschlusses Pr�m. Die Polizeidienststellen des Landes verkeh-
ren nach § 11 Nr. 16 DVO PolG �ber das Landeskriminalamt mit dem
BKA. Das BKA ist Zentralstelle f�r den elektronischen Datenverbund zwi-
schen Bund und L�ndern (§ 11 Abs. 1 BKAG); es unterh�lt zentrale erken-
nungsdienstliche Einrichtungen und Sammlungen (§ 2 Abs. 4 BKAG) und
erstattet erkennungsdienstliche und kriminaltechnische Gutachten f�r
Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften und Gerichte (§ 2 Abs. 7
BKAG). Vgl. Steinke, ZRP 1995, 212; Schreiber, NJW 1997, 2137; Riegel,
NJW 1997, 3408.

In F�llen des international organisierten Verbrechens und bei Straftaten
gegen das Leben oder die Freiheit des Bundespr�sidenten und von Mitglie-
dern anderer Verfassungsorgane ist das BKA selbst f�r die Strafverfolgung
zust�ndig (§ 4 Abs. 1 BKAG), ebenso wenn eine Landesbehçrde, das Bun-
desinnenministerium oder der Generalbundesanwalt darum ersuchen (§ 4
Abs. 2 BKAG). In diesen F�llen besteht ein Weisungsrecht gegen�ber den
Landeskriminal�mtern (§ 4 Abs. 4 BKAG). Schließlich obliegt dem BKA (Si-
cherungsgruppe) der persçnliche Schutz der Mitglieder von Verfassungs-
organen (§ 5 BKAG). In diesem Bereich hat das BKA Befugnisse nach §§ 21
bis 25 BPolG (vgl. dazu Gçtz, § 16, Rdnr. 35; W�rtenberger/Heckmann,
Rdnr. 84; Riegel, NJW 1997, 3408; Schreiber, NJW 1997, 2137).
c) Der Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der L�nder ist als Polizeivoll-

zugsbeamter organisatorisch dem Bundesinnenministerium eingegliedert
und �bt die dem Bund gegen�ber den L�ndern zustehenden Befugnisse
aus, die sich aus den Verwaltungsabkommen �ber die Aufstellung von
Bereitschaftspolizeien ergeben (vgl. Grawert, Verwaltungsabkommen zwi-
schen Bund und L�ndern, Diss. Heidelberg, 1967; D/W/V/M, S. 69f.).

14Zu 2. Die Vollzugsbeamten der Bundesfinanzverwaltung
Zu Ihnen gehçren insbesondere die Beamten des Zollgrenzdienstes

(Grenzaufsichtsdienst und Grenzabfertigungsdienst) und des Zollfahn-
dungsdienstes.
a) Zum Grenzaufsichtsdienst der Zollverwaltung gehçren alle Zollbediens-

teten, die in der Grenzaufsicht t�tig sind. Er sichert den deutschen Teil der
Grenze des Zollgebiets der Gemeinschaft und �berwacht den grenznahen
Raum (§ 17 Abs. 4 ZollVG). Seine Befugnisse ergeben sich aus § 10 ZollVG
(Zollamtliche �berwachung). Die betr. Bediensteten sind Ermittlungsper-
sonen der Staatsanwaltschaft. Auf Grund von § 68 BPolG wurde durch die
Verordnung �ber die �bertragung von Grenzschutzaufgaben auf die Zoll-
verwaltung – BPolZollV vom 24.06.2005 (BGBl. I, S. 1867), die durch Arti-
kel 12 Absatz 2 des Gesetzes vom 22.11.2011 (BGBl. I, S. 2258) ge�ndert
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worden ist, die polizeiliche Kontrolle des grenz�berschreitenden Ver-
kehrs an den Grenz�bergangsstellen auf die Zollverwaltung �bertragen.
Sie hat bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben dieselben Befugnisse wie
die Bundespolizei. Die von ihr getroffenen Maßnahmen gelten dann als
Maßnahmen der Bundespolizei (vgl. dazu Thiele, Weitere �nderungen
des Zollverwaltungsgesetzes zur �berwachung des grenz�berschreiten-
den Bargeldverkehrs, ZfZ 2007, 205; ders., Erweiterte Aufgaben der Zoll-
verwaltung bei der Bek�mpfung der Terrorismusfinanzierung, ZfZ 2007,
32; ders., Neue polizeiliche Aufgaben f�r den Zollfahndungsdienst, Kri-
minalistik 2004, 178).

b)Aufgabe der Zollfahndungs�mter nach § 208 Abgabenordnung – AO – in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1.10.2002 (BGBl. I, S. 3866, ber.
BGBl. 2003 I, S. 61), die zuletzt durch Artikel 2 Abs. 71 des Gesetzes vom
07.08.2013 (BGBl. I, S. 3154) ge�ndert worden ist, ist die Erforschung von
Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten (Schmuggel, Zuwider-
handlungen gegen die Verbrauchergesetze, Bannbruch usw.). Neben ihren
besonderen Befugnissen aus §§ 210 und 399 AO haben sie nach § 404 AO
alle Rechte und Pflichten von Polizeibeamten nach der StPO (Blum, Die
Kriminalpolizei 1986, 27). Nach § 399 Abs. 2 AO sind sie Ermittlungsper-
sonen der Staatsanwaltschaft. F�hrt die Finanz- oder Zollbehçrde selbst-
st�ndig das Ermittlungsverfahren durch, so hat sie sogar die Rechte und
Pflichten einer Staatsanwaltschaft (§ 399 Abs. 1 AO). Das Zollkriminal-
amt [§ 2 Zollfahndungsdienstgesetz – ZFdG – vom 16.08.2002 (BGBl. I
S. 3202), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.06.2013 (BGBl. I
S. 1602) ge�ndert worden ist] hat u. a. die Aufgabe, die Ermittlungst�tig-
keit der Zollfahndungs�mter zu koordinieren und kriminaltechnische
Untersuchungen durchzuf�hren (Blum, aaO; Wamers, ZfZ 2003, 259).
Zudem ist es Zentralstelle f�r den Zollfahndungsdienst und f�r das Aus-
kunfts- und Nachrichtenwesen der Zollverwaltung. Insbesondere zur
Bek�mpfung der Bet�ubungsmittelkriminalit�t gibt es gemeinsame
Ermittlungsgruppen von Polizeivollzugsdienst und Zollfahndungsdienst
(zur Zul�ssigkeit vgl. Kramer, wistra 1990, 169).

Zu 3. Die Beamten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit
strom- und schifffahrtspolizeilichen Aufgaben

15 Der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung obliegen unter anderem
a) strompolizeiliche Aufgaben, d. h. sie hat zur Gefahrenabwehr Maßnah-

men zu treffen, die nçtig sind, um die Bundeswasserstraßen in einem
f�r die Schifffahrt erforderlichen Zustand zu erhalten [Strompolizei; § 24
Abs. 1 Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.05.2007 (BGBl. I, S. 962; 2008 I S. 1980), das durch Artikel 4
Abs. 125 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I, S. 3154) ge�ndert worden

564

§ 59 Allgemeines

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=1097963


ist]. Die strompolizeilichen Vollzugsaufgaben werden durch Verwaltungs-
beamte der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung wahrgenommen, z. B.
Streckenaufsichtsbeamte, Beamte des Betriebsdienstes, Hafenaufsichts-
beamte in bundeseigenen H�fen und sonstige Bedienstete, die den
Schleusenbetrieb leiten. Rechtsgrundlage f�r die strompolizeilichen Auf-
gaben und Befugnisse der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ist Art. 89
Abs. 1 GG, wonach der Bund Eigent�mer der bisherigen Reichswasser-
straßen ist und die jetzigen Bundeswasserstraßen nach den Art. 87 Abs. 1
und 89 Abs. 2 Satz 1 GG durch eigene Behçrden verwaltet. Der Umfang
der Aufgaben und Befugnisse ergibt sich aus den § 24ff. Bundeswasser-
straßenG.

16b)schifffahrtspolizeiliche Befugnisse, d. h. die Abwehr von Gefahren f�r die
Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf den Bundeswasser-
straßen. Rechtsgrundlage f�r die schifffahrtspolizeilichen Befugnisse ist
insbesondere § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes �ber die Aufgaben des Bundes
auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt – BinSchAufgG – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 05.07.2001 (BGBl. I, S. 2026), das durch Artikel 4
Absatz 127 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I, S. 3154) ge�ndert wor-
den ist, und §§ 1 und 2 des Gesetzes �ber die Aufgaben des Bundes auf
dem Gebiet der Seeschifffahrt – SeeAufgG – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26.07.2002 (BGBl. I, S. 2876), das durch Artikel 16 Abs. 20
des Gesetzes vom 19.10.2013 (BGBl. I, S. 3836) ge�ndert worden ist.
Danach obliegt dem Bund die Abwehr von Gefahren f�r die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs (Schifffahrtspolizei) auf den Bundeswas-
serstraßen; die schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben jedoch nur
nach Maßgabe einer mit den L�ndern zu schließenden Vereinbarung. Die
schifffahrtspolizeilichen Vollzugsmaßnahmen werden demnach grund-
s�tzlich als Angelegenheit der L�ndervollzugspolizeien angesehen; dies
gilt auch f�r Baden-W�rttemberg (Vereinbarung zwischen dem Bund und
dem Land Baden-W�rttemberg vom 22.10.1955, abgedruckt in Reiff/
Wçhrle, Kommentar zum Polizeigesetz f�r Baden-W�rttemberg, 2. Aufl.,
1971, Anhang 33). Zust�ndig ist nach § 18 Abs. 1 DVO PolG das Poli-
zeipr�sidium Einsatz. Seine Befugnisse zur Erf�llung dieser Aufgaben
ergeben sich aus dem PolG und aus § 6 BinSchAufG. Nach § 5 der o. g.
Vereinbarung v. 22.10.1955 kçnnen die Behçrden der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes Ermittlungs- und Vollzugsauftr�ge erteilen.
Da die schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben auf Bundeswasserstra-
ßen unmittelbar auf die Polizeidienststellen �bertragen sind, gilt hier
nicht der Vorrang der Ortspolizeibehçrde nach §§ 60 Abs. 1 und 66 Abs. 2,
weshalb auch § 60 Abs. 2 keine Anwendung findet. F�r die �brigen schiff-
baren Gew�sser gilt Landesrecht, insbes. § 30 WG und die darauf beruhen-
den Rechtsverordnungen. F�r die Zust�ndigkeiten von Wasserbehçrden,
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Ortspolizeibehçrden und Polizeivollzugsdienst gelten die allgemeinen
Regeln. Nur auf Grund besonderer Vereinbarung werden schifffahrtspoli-
zeiliche Vollzugsaufgaben von den obengenannten Bediensteten der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung wahrgenommen (vgl. o. g. Vereinbarung
v. 22.10.1955). Nach § 3 Abs. 2 SeeAufgG kçnnen Aufgaben der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung auf die Bundespolizei �bertragen werden.

17 Zu 4. Die Beauftragten des Bundesamtes f�r G�terverkehr
Die Beauftragten des Bundesamtes f�r G�terverkehr, soweit sie mit �ber-

wachungsaufgaben nach den §§ 11 bis 13 G�terkraftverkehrsgesetz – G�KG –
vom 22.06.1998 (BGBl. I, S. 1485), das durch Artikel 8a des Gesetzes vom
28.08.2013 (BGBl. I, S. 3313) ge�ndert worden ist, betraut sind. Sie haben
dar�ber zu wachen, dass die Unternehmer, Spediteure und Vermittler die
ihnen nach dem G�KG obliegenden Pflichten erf�llen. Zu diesem Zweck
sind ihnen nach § 12 G�KG Ermittlungs- und Kontrollbefugnisse einge-
r�umt. Nach § 13 G�KG kann die Weiterfahrt untersagt werden.

V. Organe der Bundeswehr mit polizeilichen Befugnissen

18 Soldaten der Bundeswehr, denen milit�rische Wach- oder Sicherheitsauf-
gaben �bertragen sind (z. B. Feldj�ger) sind befugt, in rechtm�ßiger Erf�l-
lung dieser Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes �ber die Anwen-
dung unmittelbaren Zwanges und die Aus�bung besonderer Befugnisse
durch Soldaten der Bundeswehr und verb�ndeter Streitkr�fte sowie zivile
Wachpersonen – UZwGBw – vom 12.08.1965 (BGBl. I, S. 796), das zuletzt
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21.12.2007 (BGBl. I, S. 3198) ge�ndert
worden ist, Personen anzuhalten, zu �berpr�fen, vorl�ufig festzunehmen
und zu durchsuchen, Sachen sicherzustellen und zu beschlagnahmen und
unmittelbaren Zwang gegen Personen und Sachen anzuwenden (vgl. Hei-
nen, Rechtsgrundlagen Feldj�gerdienst, 1997). Sie gehçren ebenfalls nicht
zum Polizeivollzugsdienst i. S. des § 59.

Das Gleiche gilt nach § 1 Abs. 2 UZwGBw f�r zivile Wachpersonen der
Bundeswehr, soweit ihnen diese Befugnisse �bertragen sind (vgl. dazu Lin-
gens, 1982; ders., Probleme bei der Aus�bung milit�rischer Wach- und
Sicherheitsaufgaben, NZWehrr 1981, 167; Robbers, D�V 1989, 926; Beck,
D�V 1987, 960; Semerak, D�V 1989, 897; Mußgnug, D�V 1989, 917; Hei-
nen, Der Schutz verb�ndeter Streitkr�fte in Deutschland durch das
UZwGBw, NZWehrr 2004, 187).
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